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Geschätzte Gemeindebürger und Gemeinde-

bürgerinnen ich darf Sie nachstehend über die 

Wahl informieren. 

 

Wahltag: Sonntag 26. Jänner 2020 

Wahlberechtigt sind alle Männer und Frauen, 
die am Stichtag (21. Oktober 2019) die 
Voraussetzungen für eine Eintragung in die 
Gemeinde-Wählerevidenz erfüllen, am Tag der 
Wahl das 16. Lebensjahr vollenden und welche 
im abgeschlossenen Wählerverzeichnis 
eingetragen sind. 

Wahlkarten und Briefwahl 

Wahlberechtigte, die sich am Wahltag 
voraussichtlich nicht an Ihrem Hauptwohnsitz 
aufhalten, die gehbehindert oder bettlägerig 
sind, können mittels Wahlkarten wählen. Die 
Wahlkarte wird bei der Gemeinde, in deren 
Wählerevidenz man eingetragen ist, beantragt. 

Gültige Stimmabgabe im Wege der Briefwahl 

Gemeinsam mit der Wahlkarte erhält der 
Wähler den amtlichen Stimmzettel und ein 
Wahlkuvert. Der ausgefüllte Stimmzettel wird in 
das Wahlkuvert eingelegt, das Wahlkuvert wird 
in die Wahlkarte (Unterschrift der eidesstattli-
chen Erklärung ist unbedingt erforderlich!) 
eingelegt und verklebt.  

 

 

 

Nach der Stimmabgabe kann das Briefwahlku-
vert durch Rücksendung per Post oder Abgabe 
am Gemeindeamt, persönlich oder durch Boten 
übermittelt werden. Das Kuvert muss bis 
spätestens am Wahltag (26. Jänner 2020) um 
6:30 Uhr am Gemeindeamt Schwarzau am 
Steinfeld (Postkasten) eingelangt sein. Später 
einlangende Briefwahlkuverts können nur mehr 
während der Wahlzeit direkt in jedes Wahllokal 
gebracht werden, in dem der Wahlkartenwäh-
ler im Wählerverzeichnis verzeichnet ist. 

Schriftliche Beantragung 

Kann bis spätestens Mittwoch, den 22. Jänner 
2020 schriftlich erfolgen. 

Persönliche Beantragung 

Am Gemeindeamt gegen Legitimation durch 
den Wahlberechtigten bis spätestens Freitag, 
den 24. Jänner 2020, 12:00 Uhr. 

!!! Eine telefonische Beantragung einer 
Wahlkarte ist nicht zulässig!!! 

Wahlinformation & Stimmzettel 

Bei der Gemeinderatswahl gibt es „Amtliche 
Stimmzettel“. Diese werden von der jeweiligen 
Wahlbehörde am Wahltag ausgegeben. Die 
„Amtliche Wahlinformation“, die den Namen 
des Wahlberechtigten, den Wahlsprengel, das 
Wahllokal sowie die Wahlzeit enthält, ist am 
Wahltag unbedingt zur Wahl mitzubringen. 
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Ihr/Dein Bürgermeister Günter Wolf 

 

Wahllokale 

Wahlsprengel Adresse Wahlzeit 

Sprengel 1 

Gemeindeamt 

Neunkirchner Straße 107 

2625 Schwarzau am Steinfeld 

07:00-15:00 Uhr 

Sprengel 2 

Volksschule Schwarzau a. St. 

Pittener Straße 94 

2625 Schwarzau am Steinfeld 

07:00-13:00 Uhr 

Sprengel 3 

Feuerwehrgerätehaus 

Hauptstraße 51a 

2822 Föhrenau 

07:00-13:00 Uhr 

Schwarzauer Feuerwehrjugend 

Die Sicherheit unserer Feuerwehrjugend ist uns 

wichtig! Der Vorsitzende des Sport und Kultur-

ausschusses Vzbgm. DI(FH) Klaus Hofer Msc. 

freut sich die gesamte Feuerwehrjugend unse-

rer Freiwilligen Feuerwehren Schwarzau und 

Föhrenau mit neuen Helmen auszustatten. Es 

werden 19 Helme mit Gesamtkosten von rund 

2.300 € übergeben. Die Helme werden mit dem 

Gesamtgewinn des Schwarzauer Uferlaufs 2019 

finanziert. Vzbgm. Klaus Hofer: „ Es freut mich, 

dass dieser Vorschlag im Ausschuss einstimmig 

angenommen wurde, mein Dank gilt den Hel-

fern und Sponsoren  des Uferlaufs die eine  

solche Aktion möglich machen. Der FF Jugend wünsche ich viel Erfolg bei den zukünftigen Ausbil-

dungen und Bewerben“! 
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Gemeindekooperationen—  

Stromtankstelle und Arztpraxis 

Nach der gesetzlich vorgesehenen Auflösung des Sanitätsgemeindesprengels dem die Gemeinden 

Schwarzau und Breitenau gemeinsam angehörten wird von den Gemeinden gemeinsam am Erhalt 

einer Kassen Ordination für Allgemeinmedizin für die Gemeindebürger von Schwarzau und Breitenau 

intensiv gearbeitet. Ein Standort für eine Ordination wurde bereits gefunden. Gespräche mit schon 

vorhandenen Interessenten für die Ordination sind ebenfalls geplant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fotocredit: Bezirksblätter/Peysteiner 

 

Auch beim Thema Nachhaltigkeit wollen wir mit unseren 

Nachbargemeinden Seebenstein, Breitenau und Pitten in 

den kommenden Jahren vermehrt kooperieren. Unter an-

derem ein e-carsharing Projekt, da in allen Orten Strom-

tankstellen verfügbar sind. So wie eine nachhaltige Veran-

staltungsbewirtschaftung bei Gemeindeveranstaltungen, 

des weiteren wird auch ein gemeinsamer Geräteankauf 

bei nur temporär genutzten Maschinen angedacht. 
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Vandalismus im Ort 

Immer öfter werde ich darüber informiert, dass Gegenstände oder Objekte mutwillig zerstört 

werden. Informationstafeln, Ankünder (Glasscheiben), Sitzbänke usw. die oft von den Vereinen 

oder der Gemeinde gesponsert werden, fallen diesen Personen zum Opfer. Dahinter steckt viel 

Geld und freiwillige Stundenleistungen. Ich bitte Sie darum, unseren schönen Ort dadurch nicht 

zu verschandeln. Ich werde mit der Executive Kontakt aufnehmen, um diese Bereiche besser zu 

kontrollieren. 

Müllablagerung Feuerbach 

Vermehrt wird im Feuerbach Müll entsorgt, 

wodurch ein Wasserstau entsteht und das Wasser 

deshalb länger braucht bis es nach Föhrenau ge-

langt. Die Entsorgung von Abfällen wie Grün-

schnitt, Laub, Obst, Speiseabfälle etc. in den Feuer-

bach ist nicht zulässig. In Österreich ist der Umgang 

mit Müll im Abfallwirtschaftsgesetz geregelt: Abfall 

muss ordnungsgemäß entsorgt werden. Müll muss 

entweder in die entsprechenden Mülltonnen ge-

worfen oder an Abfallsammelstellen oder Depo-

nien abgegeben werden. Die Verwaltungsübertre-

tungen sind von der Bezirksverwaltungsbehörde 

mit einer Geldstrafe bis zu € 2.200,-, im Wiederho-

lungsfall mit einer Geldstrafe bis zu € 21.800,- zu 

bestrafen.  

Wir möchten die Bevölkerung der Gemeinde Schwarzau am Steinfeld dringlich darauf hinwei-

sen, dass der Feuerbach ein wichtiger Bestandteil unserer Ökologie darstellt und daher auch 

mit der nötigen Sorgfalt behandelt werden sollte. 
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Lorena Handler siegt beim Kunstturnen in Wien 

80 Nachwuchsturnerinnen aus vier Bundesländer haben ihre Kräfte beim Wiener Kids Cup gemes-

sen. Im Mittelpunkt stand dabei Lorena Handler aus Schwarzau. Sie möchte unbedingt in die Fuß-

stapfen von Aushängeschild Linda Hamersak treten. Dass sie das Talent dazu hat, bewies sie schon 

mehrmals. "Wir waren gespannt, wie sie sich gegen Turnerinnen aus anderen Bundesländer be-

hauptet", so Trainerin Ines Hamersak. Lorena Handler hatte keine großen Probleme. An allen vier 

Trainingsgeräten konnte sie ihre Trainingsleistung gut umsetzen und turnte bis zu Platz eins in der 

AK7.  
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